
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 

STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 

nach § 4 Abs. 2 BauGB

DER NACHBARGEMEINDEN

nach § 2 Abs. 2 BauGB und der

BÜRGER

nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 23.01.2024

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden 8

3

4

Summe

Bürger/Öffentlichkeit

35

1

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"  ENTWURF

27



Ein Bebauungsplan setzt keine erforderlichen Zuwegungs-, Aufstell- 
und Bewegungsflächen fest. Den Festsetzungsumfang beschreibt der
§ 9 BauGB.
Die Hinweise betreffen dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
Planungschritte und sind dort zu beachten.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Das schalltechnische Gutachten vom 07.02.2023 wird ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

1.11.11.11.1

1.11.11.11.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

1.21.21.21.2

1.21.21.21.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Fachbereich Natur- und Landschaftpflege bestätigt die Be-
achtung und Einhaltung der Eingriffsregelung für das geplante Vorha-
ben.
Die Auflagen betreffen dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte
Maßnahmen bei der Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men und werden dann beachtet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die erwähnte Stellungnahme zur Vorentwurf wurde bei der Fort
schreibung der Planung beachtet und ist auf der Seite 69 des Abwä-
gungsvorschlages einsehbar.

Der Fachbereich Forstwirtschaft und Wald bestätigt die festgesetzten 
Kompensationsmaßnahmen für den Waldersatz im Plangebiet.
Das Maßnahmeblatt 7 wird aktualisiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

3

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

1.31.31.31.3

1.41.41.41.4

1.31.31.31.3

1.41.41.41.4

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das südwestliche Gewässer liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebaungsplanes und ist den Bestandsangaben der Plangrund
lage zu entnehmen. Erforderliche Abstände werden eingehalten.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Der Gewässerrandstreifen wird von einer Bebauung freigehalten. 
Zwischen Gewässerrand und der festgesetzten Baugrenze beträgt 
der Mindestabstand an einer Stelle 5 m, ansonsten ist der Abstand 
größer als 5 m. Wege, Straßen, Mauern und Zäune werden an 
dieser Stelle nicht angelegt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Eine Einleitungsgenehmigung für Niederschlagswasser wird bei der 
Unteren Wasserbehörde des Altmarkkreises Salzwedel beantragt.
Eine wasserrechtliche Genehmigung zum Einleiten des Nieder-
schlagswassers erfolgt mittels Antragstellung im nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage des vorliegenden 
Entwässerungskonzeptes.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

 

4

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

1.51.51.51.5

1.5.11.5.11.5.11.5.1

1.5.21.5.21.5.21.5.2

1.5.31.5.31.5.31.5.3

1.5.11.5.11.5.11.5.1

1.5.21.5.21.5.21.5.2

1.5.31.5.31.5.31.5.3

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Eine Erdwärmenutzung ist im Geltungsbereich nicht vorgesehen.
Die Begründung wird ensprechend ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Wassergefährdende Stoffe fallen während es Betriebes des geplan-
ten Vorhabens nicht an und werden auch nicht verwendet.
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Der Hinweis betrifft dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und wird dort Beachtung finden.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

In einem Bauleitplanverfahren werden nur die gesetzlichen Grundla-
gen zitiert, die einen Bezug zum Planungs- und Baurecht haben.
Weitere Gesetzlichkeiten sind, da sie geltendes Recht darstellen, 
nicht aufzuführen. Sie gelten als selbstständig wirkende Gesetze.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Der Hinweis betrifft dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

5

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

1.61.61.61.6

1.5.41.5.41.5.41.5.4
1.5.51.5.51.5.51.5.5
1.5.61.5.61.5.61.5.6

1.5.41.5.41.5.41.5.4

1.5.51.5.51.5.51.5.5

1.5.61.5.61.5.61.5.6

1.61.61.61.6

1.5.71.5.71.5.71.5.7

1.5.71.5.71.5.71.5.7

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Auflagen betreffen dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und werden zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

6

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

1.71.71.71.7

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

1.71.71.71.7

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Planzeichnung und die Begründung werden entsprechnd der Hin-
weise überabeitet.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise werden berücksichtigt.

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde am Planverfah-
ren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Hinweise zum Abschluss des Verfahrens werden beachtet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

1.81.81.81.8

1.81.81.81.8

1.91.91.91.9

1.101.101.101.10

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

1.91.91.91.9

1.101.101.101.10

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

8

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

2.2.2.2.
2.12.12.12.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

2.12.12.12.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Referat 24, Sicherung 
der Landesentwicklung äußerte keine Anregungen oder Bedenken 
und erklärt die Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Landesplanung.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

9

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

3.3.3.3.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

3.13.13.13.1

3.13.13.13.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



10

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



11

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



12

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 
wurde am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

13

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

3.23.23.23.2

3.23.23.23.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Nach Abschluss des Planverfahrens werden die Daten an das MID 
übermittelt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

14

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

3.33.33.33.3

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

3.43.43.43.4

3.33.33.33.3

3.43.43.43.4

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



15

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

4.4.4.4.

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und erklärt die
Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Landesplanung.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

16

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                         ENTWURF

4.14.14.14.1
4.14.14.14.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Altmarkkreis Salzwedel und damit auch die untere Naturschutz-
behörde wurde am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

17

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

5.15.15.15.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

5.5.5.5.

5.15.15.15.1

5.25.25.25.2

5.25.25.25.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



18

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und erklärt die 
Vereinbarkeit dds Vorhabens mit der Landesplanung.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Altmarkkreis Salzwedel und damit auch die untere Immissions-
schutzbehörde wurde am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

5.35.35.35.3

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

5.35.35.35.3

5.45.45.45.4

5.45.45.45.4

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.  

19

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

6.6.6.6.
6.16.16.16.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

6.16.16.16.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



20

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Abgrenzung des Bodendenkmals "Mittelalterliche Siedlung im Be-
reich vor der Stadtmauer" wurde nachrichtlich in die Planzeichnung 
aufgenommen.
Den Umgang mit aufgefundenen Bodendenkmalen regelt das Denk-
malschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

21

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

7.17.17.17.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                      ENTWURF

7.7.7.7.
7.17.17.17.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Hinweis betrifft dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte Pla-
nungschritte und findet dort Beachtung.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

22

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

7.27.27.27.2

7.27.27.27.2

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

Karte mit der Lage des Bodendenkmals

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Körperschaft öffentlichen Rechts äußert keine Anregungen oder 
Bedenken und stimmt dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die Standorte der vorgehenen Ersatzpflanzungen werden mit dem 
UHV Milde/Biese abgestimmt.
Eine wasserrechtliche Genehmigung zum Einleiten des Nieder-
schlagswassers erfolgt mittels Antragstellung beim Altmarkkreis Salz-
wedel im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren auf der Grund-
lage des vorliegenden Entwässerungskonzeptes.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

23

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

8.18.18.18.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

8.8.8.8.
8.18.18.18.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

8.28.28.28.2

8.28.28.28.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Eine Wasserver- und Abwasserentsorgung ist für das Plangebiet vor-
handen. Bedingt durch die Neubebauung wird die Herstellung neuer 
Grundstücksanschlußleitungen erforderlich.
Der Hinweis betrifft dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte Pla-
nungschritte und ist dort zu beachten.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die erwähnte Stellungnahme zur Vorentwurf wurde bei der Fort-
schreibung der Planung beachtet und ist auf der Seite 68 des Abwä-
gungsvorschlages einsehbar.

24

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

9.9.9.9.

9.19.19.19.1

9.19.19.19.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des zur Zeit festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet der Milde.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

25

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

10.10.10.10.

10.110.110.110.1

10.110.110.110.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

10.210.210.210.2

10.210.210.210.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Umweltbericht wird um eine Aussage zu den HQextrem-Flächen 
gemäß Hochwasserschutzgesetz II ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

26

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

10.310.310.310.3

10.310.310.310.3

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Bundeswehr äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

27

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

11....

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



28

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

12.12.12.12.

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die aktuelle Auswirkungsanalyse der Gesellschaft für Markt- und Ab-
satzforschung (GMA) vom 02.05.2022 wurde und wird der Planung 
zugrundegelegt.
Zitate aus der Auswirkanalyse zur Sortiment Schuhe:
"... Mit Bezug auf den geplanten Schuhfachmarkt der Fa.Kienast war auch 
dieser bis zum Jahr 2021 am Standort Vor dem Salzwedeler Tor ansässig, 
wobei die Ladeneinheit aktuell geschlossen ist. Somit handelt es sich auch 
hier grundsätzlich um eine Verlagerung eines bereits früher in der Stadt 
bestehenden Schuhfachmarktes. Entsprechend sind die verbleibenden 
Schuheinzelhändler auf diesen Anbieter bereits eingestellt, so dass die Wie-
dereröffnung auch hier zu keinen wesentlichen Umsatzverschiebungen füh-
ren wird. Grundsätzlich bestehen aktuell freie Nachfragepotenziale im Bereich
Schuhe in Gardelegen, die durch die Wiederöffnung des Schuhmarktes Vor
dem Salzwedeler Tor gebunden werden können."

"... Der Schuhfachmarkt wird ebenfalls mit vergleichbaren mittel- bis niedrig-
preisigen größeren Betriebsformen konkurrieren. Hier ist aktuell lediglich 
Deichmann im Hansecenter zu nennen, der als Hauptwettbewerber zu identi-
fizieren ist. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Schuheinzelhandel in 
Gardelegen von der zwischenzeitlichen Schließung von ABC-Schuhmarkt 
Kienast im Jahr 2021 profitieren konnte und aktuell eine solide Umsatzsituati-
on vorliegt. Diese Umsatzzuwächse wird der neu aufgestellte Schuhmarkt am
Standort Vor dem Salzwedeler Tor zukünftig wieder auf sich vereinen kön-
nen. Die Umsatzrückgänge betreffen somit verstärkt zwischenzeitliche Mehr-
umsätze dieser Anbieter. ..."

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde am Planverfah-
ren beteiligt und hat dem Vorhaben aus raumordnerischer Sicht zuge-
stimmt. Schädliche städtebauliche Auswirkungen sind nicht zu 
erwarten. Zudem kam die GMA-Analyse zu dem Schluß, daß keine 
Schließung von Schuhfachmärkten zu erwarten ist.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

29

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

12.112.112.112.1
12.112.112.112.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                    ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Träger öffentlicher Belange äußert keine Anregungen oder Be-
denken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

30

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

13.13.13.13.

13.113.113.113.1

13.113.113.113.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Träger öffentlicher Belange äußert keine Anregungen oder Be-
denken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

31

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

14.14.14.14.
14.114.114.114.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Träger öffentlicher Belange äußert keine Anregungen oder Be-
denken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

32

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

15.15.15.15.

15.115.115.115.1

15.115.115.115.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

33

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

16.16.16.16.

16.116.116.116.1

16.116.116.116.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

34

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

17.17.17.17.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

35

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

18.18.18.18.

18.118.118.118.1

18.118.118.118.1

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Hansestadt Gardelegen hat die im Rahmen der Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB abgebenenen Stellungnahmen geprüft. 
Es wurde entschieden, dass es sich bei der vorgeschlagenen Verbes-
serung des ökologischen Zustandes am Salmonidengewässer Lauge-
bach um eine komplexe längerfristige Ausgleich- und Ersatzmaßnah-
me handelt, die dem Planvorhaben nicht zugeordet werden kann.
Umweltrelevante Stellungnahmen sind solche, die innerhalb eines 
Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange geäußert werden können.
Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft werden an-
dere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen realisiert. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

36

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

19.19.19.19.
19.119.119.119.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

19.119.119.119.1

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Stellungnahme zum Vorentwurf ist Bestandteil des vorliegenden 
Entwurfes. Die angesprochenen Gewässer befinden sich außerhalb 
des Geltungsbereiches.
Der Bestand der Salmoniden ist zu keinem Zeitpunkt durch die vorlie-
gende Planung gefährdet, demnach ist auch eine Untersuchung des-
sen entbehrlich.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Dieser Vorschlag wurde bereits zum Verfahrensstand des Vorentwur-
fes geprüft.
Eine Kompensation der Defizite für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men konnte auf der Grundlage wegen rechtlicher Schranken nicht ge-
mäß des Vorschlages weiterverfolgt werden.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Das vorliegende Entwässerungskonzept regelt die im Rahmen des 
Bauleitplanverfahren erforderliche Vorgehensweise zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers. Eine wasserrechtliche Genehmigung zum
Einleiten des Niederschlagswassers in das Gewässer erfolgt mittels 
Antragstellung beim Altmarkkreis Salzwedel im nachgelagerten Bau-
genehmigungsverfahren auf der Grundlage des vorliegenden Entwäs-
serungskonzeptes. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

37

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

19.219.219.219.2

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

19.319.319.319.3

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

19.419.419.419.4

19.219.219.219.2

19.319.319.319.3

19.419.419.419.4

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Eine wasserrechtliche Genehmigung zum Einleiten des Nieder-
schlagswassers in das Gewässer erfolgt mittels Antragstellung beim 
Altmarkkreis Salzwedel im nachgelagerten Baugenehmigungsverfah-
ren auf der Grundlage des vorliegenden Entwässerungkonzeptes. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

38

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

19.519.519.519.5

19.519.519.519.5

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                    ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



39

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



 

40

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

20.20.20.20.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die Bekanntmachung der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
schreibt in ihrer Bekanntmachungsüberschrift eindeutig, daß es sich 
um die Offenlage des Entwurfes handelt. Der im Text verwandte feh-
lerhafte Bezug auf § 3 Abs. 1 BauGB ist somit unbeachtlich.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

41

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

20.120.120.120.1

20.120.120.120.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die textliche Festsetzung 1.1 und 5.1 werden geändert und erhalten 
den folgenden Wortlaut:

"1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 
BauNVO)

1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszen-
trum (SO-EKZ).
Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufs-
zentrum (SO-EKZ) dient der Unterbringung von großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben (§ 11 Abs. 2 BauNVO).
Im Sonstigen Sondergebiet Einkaufszentrum (SO-EKZ) ist die 
Errichtung von Einzelhandelsbetrieben für Lebensmittel und an-
dere Waren des täglichen Bedarfs zulässig. Zulässig sind dar-
über hinaus Einzelhandelsbetriebe für Brot- und Backwaren und 
für Textilien und Schuhe.

5.Verkaufsflächen
5.1 Für Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel und andere Waren

des täglichen Bedarfs und den Verkauf von Brot- und Backwaren 
beträgt die zulässige Verkaufsfläche ca. 1.950 m².
Für Einzelhandelsbetriebe zum Verkauf von Textilien beinhaltet 
die zulässige Verkaufsfläche ca. 330 m² und zum Verkauf von 
Schuhen umfasst die zulässige Verkaufsfläche ca. 350 m²."

Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

42

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE            ENTWURF

20.220.220.220.2

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                        ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                      ENTWURF

20.220.220.220.2

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                 ENTWURF



43

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



44

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die textliche Festsetzung 1.2 wird aus der Planzeichnung herausge-
nommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

45

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

20.320.320.320.3

20.320.320.320.3

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



46

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das schalltechnische Gutachten vom 07.02.2023 wurde von der zu-
ständigen unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Salz-
wedel geprüft und anerkannt. Zum genannten Immissonsort IO 4 wur-
den keine Hinweise gegeben, die eine Überarbeitung des Gutach-
tens erforderlich gemacht hätten.
Eine Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung Projekt-
Nr.: 6272 - Immissionsschutz/Gewerbelärm - Schallimmissionsprog-
nose vom 20.09.2023 vom Ingenieurbüro für Schall- und Schwin-
gungstechnik "goritzka akustik" liegt vor und bestätigt die Aussagen 
des ursprünglichen Schallgutachtens: 

Zitat: ... unter Berücksichtigung das für den IO04 kein Bebauungsplan vor
liegt und somit keine rechtsverbindliche Einstufung, wurde in Abstimmung mit
der Stadt Gardelegen dieser Bereich im Rahmen der schalltechnischen Be-
trachtung als Gemengelage festgelegt. Damit ist nach TA Lärm ein geeigne-
ter Zwischenwert zu bilden, wobei auf die Ausweisung einer konkreten Zahl 
in der TA Lärm nicht explizit hingewiesen wird. Insoweit ist vorab zu klären, 
wer - im Falle einer solchen Festlegung - diese konkreten Beurteilungswerte 
vorgibt. Aus unserer Sicht (des Gutachtes) liegt der berechnete Beurtei
lungspegel am IO04 deutlich näher am Immissionsrichtwert eines allgemei-
nen Wohngebiets als am Immissionsrichtwert eines Mischgebiets. Insofern 
wird der berechnete Beurteilungspegel als geeignet betrachtet und ändert 
sich auch nicht durch die Ausweisung eines konkreten Zwischenwertes..."

Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

47

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

20.420.420.420.4

20.420.420.420.4

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



48

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Durch die Änderung der oben aufgeführten Festsetzungen im 
Teil B: Text sind die Nutzungsfestsetzungen eindeutig bestimmt.
Im übrigen gelten die unter den Punkten 20.2 - 20.4 aufgeführten 
Abwägungsinhalte.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

49

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

20.520.520.520.5

20.520.520.520.5

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                    ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



50

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.21.21.21.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Eine fehlerhafte Bekanntmachung kann nicht festgestellt werden. 
Dem ziterten Urteil wurde entsprochen. Die gesetzliche Anstoßfunkti-
on wird erreicht.
Die Maßnahmeblätter beschreiben nur die exakte Ausgestaltung der 
Eingriffe durch das Vorhaben und stellen keine umweltrelevante Stel-
lungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB dar, die der Hansestadt 
Gardelegen im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zu-
gegangen ist und in die damit hätte veröffentlicht werden müssen.
Gleiches gilt auch für die Löschwasserentnahme aus dem Stadtgra-
ben. Auch hier kann eine Umweltbezogenheit nicht festgestellt wer-
den.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

51

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.121.121.121.1

21.121.121.121.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Da es sich bei der vorliegenden Planung um das Bebaungsplanver-
fahren "Einzelhandelsstandort - Vor dem Salzwedeler Tor" handelt,
erfolgt keine Bewertung des Hinweises.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

52

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.221.221.221.2

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF

21.221.221.221.2



53

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Höhenbezugspunkt wurde in den Planunterlagen eindeutig 
festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die textliche Festsetzung 1.1 und 5.1 werden geändert und erhalten 
den folgenden Wortlaut:

"1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 
BauNVO)

1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszen-
trum (SO-EKZ).
Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufs 
zentrum (SO-EKZ) dient der Unterbringung von großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben (§ 11 Abs. 2 BauNVO).
Im Sonstigen Sondergebiet Einkaufszentrum (SO-EKZ) ist die 
Errichtung von Einzelhandelsbetrieben für Lebensmittel und an-
dere Waren des täglichen Bedarfs zulässig. Zulässig sind darüber 
hinaus Einzelhandelsbetriebe für Brot- und Backwaren und für 
Textilien und Schuhe.

5. Verkaufsflächen
5.1 Für Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel und andere Waren

des täglichen Bedarfs und den Verkauf von Brot- und Backwaren 
beträgt die zulässige Verkaufsfläche ca. 1.950 m2 .
Für Einzelhandelsbetriebe zum Verkauf von Textilien beinhaltet 
die zulässige Verkaufsfläche ca. 330 m² und zum Verkauf von 
Schuhen umfasst die zulässige Verkaufsfläche ca. 350 m²."

Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

54

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE            ENTWURF

21.421.421.421.4

21.421.421.421.4

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                        ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                      ENTWURF

21.521.521.521.5

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                 ENTWURF

21.521.521.521.5



Mit der geänderten Festsetzung steuert die Hansestadt Gardelegen 
die Entwicklung und den Umfang der Verkaufsflächen im Stadtgebiet:

"5.Verkaufsflächen
5.1 Für Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel und andere Waren 
des täglichen Bedarfs und den Verkauf von Brot- und Backwaren 
beträgt die zulässige Verkaufsfläche ca. 1.950 m2 .
Für Einzelhandelsbetriebe zum Verkauf von Textilien beinhaltet die 
zulässige Verkaufsfläche ca. 330 m² und zum Verkauf von Schuhen 
umfasst die zulässige Verkaufsfläche ca. 350 m²."
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Sicherstellung des Brandschutzes ist kein planungsrechtlicher 
Belang. 
Der § 9 Inhalte des Bebaungsplanes im BauGB enthält keine Festset-
zungsmöglichkeiten für diesen Sachverhalt.
Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine Aufgabe der Gemeinde 
(Hansestadt Gardelegen) und sie hat sich hierzu mit Schreiben vom 
30.09.2023 geäußert. 
Zudem betrifft die Sicherstellung und Umsetzung des Brandschutzes 
den Planverfahren nachgelagerte Planungsschritte, da eine Ermitt-
lung der Brandlast auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
nicht möglich ist.
Abwägungsvorschlag: Der Hinwies wird nicht berücksichtigt.  

55

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE            ENTWURF

21.621.621.621.6

21.621.621.621.6

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                        ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                      ENTWURF

21.721.721.721.7

21.721.721.721.7

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                 ENTWURF



56

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



siehe Pkt. 21.7

57

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.821.821.821.8

21.821.821.821.8

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



58

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das vorliegende Entwässerungskonzept regelt die im Rahmen des 
Bauleitplanverfahren erforderliche Vorgehensweise zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers. Eine wasserrechtliche Genehmigung zum
Einleiten des Niederschlagswassers in das Gewässer erfolgt mittels 
Antragstellung beim Altmarkkreis Salzwedel im nachgelagerten Bau-
genehmigungsverfahren auf der Grundlage des vorliegenden Entwäs-
serungskonzeptes. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

59

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.921.921.921.9

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF

21.921.921.921.9



60

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde am Planverfah-
ren beteiligt und hat dem Vorhaben aus raumordnerischer Sicht 
zugestimmt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde am Planverfah-
ren beteiligt und hat dem Vorhaben aus raumordnerischer Sicht 
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung werden eingehalten.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

61

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.1021.1021.1021.10

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

21.1121.1121.1121.11

21.1021.1021.1021.10

21.1121.1121.1121.11

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Die aktuelle Auswirkungsanalyse der Gesellschaft für Markt- und Ab-
satzforschung (GMA) vom 02.05.2022 wurde und wird der Planung 
zugrundegelegt.
Zitate aus der Auswirkanalyse zur Sortiment Schuhe:
"... Mit Bezug auf den geplanten Schuhfachmarkt der Fa.Kienast war auch 
dieser bis zum Jahr 2021 am Standort Vor dem Salzwedeler Tor ansässig, 
wobei die Ladeneinheit aktuell geschlossen ist. Somit handelt es sich auch 
hier grundsätzlich um eine Verlagerung eines bereits früher in der Stadt 
bestehenden Schuhfachmarktes. Entsprechend sind die verbleibenden 
Schuheinzelhändler auf diesen Anbieter bereits eingestellt, so dass die Wie-
dereröffnung auch hier zu keinen wesentlichen Umsatzverschiebungen füh-
ren wird. Grundsätzlich bestehen aktuell freie Nachfragepotenziale im Be-
reich Schuhe in Gardelegen, die durch die Wiederöffnung des Schuhmark-
tes Vor dem Salzwedeler Tor gebunden werden können."

"... Der Schuhfachmarkt wird ebenfalls mit vergleichbaren mittel- bis niedrig-
preisigen größeren Betriebsformen konkurrieren. Hier ist aktuell lediglich 
Deichmann im Hansecenter zu nennen, der als Hauptwettbewerber zu iden-
tifizieren ist. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Schuheinzelhandel in 
Gardelegen von der zwischenzeitlichen Schließung von ABC-Schuhmarkt 
Kienast im Jahr 2021 profitieren konnte und aktuell eine solide Umsatzsitua-
tion vorliegt. Diese Umsatzzuwächse wird der neu aufgestellte Schuhmarkt 
am Standort Vor dem Salzwedeler Tor zukünftig wieder auf sich vereinen 
können. Die Umsatzrückgänge betreffen somit verstärkt zwischenzeitliche 
Mehrumsätze dieser Anbieter. ..."

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde am Planverfah-
ren beteiligt und hat dem Vorhaben aus raumordnerischer Sicht 
zugestimmt. Schädliche städtebauliche Auswirkungen sind nicht zu 
erwarten. Zudem kam die GMA-Analyse zu dem Schluß, daß keine 
Schließung von Schuhfachmärkten zu erwarten ist.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

62

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.1221.1221.1221.12

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

21.1221.1221.1221.12

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz wurde am Planverfahren 
beteiligt und sich zustimmend zu der Planung geäußert.
Der Geltungsbereich liegt außerhalb des zur Zeit festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet der Milde.
Der Umweltbericht wird um eine Aussage zu den HQextrem-Flächen
gemäß Hochwasserschutzgesetz II ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

63

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.1321.1321.1321.13

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

21.1321.1321.1321.13

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Das schalltechnische Gutachten vom 07.02.2023 wurde von der zu-
ständigen unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Salz-
wedel geprüft und anerkannt. Zum genannten Immissonsort IO 4 
wurden keine Hinweise gegeben, die eine Überarbeitung des Gut-
ach-tens erforderlich gemacht hätten.
Eine Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung Projekt-
Nr.: 6272 - Immissionsschutz/Gewerbelärm - Schallimmissionsprog-
nose vom 20.09.2023 vom Ingenieurbüro für Schall- und Schwin-
gungstechnik goritzka akustik liegt vor und bestätigt die Aussagen 
des ursprünglichen Schallgutachtens: 

Zitat: ... unter Berücksichtigung das für den IO04 kein Bebauungsplan vor-
liegt und somit keine rechtsverbindliche Einstufung, wurde in Abstimmung 
mit der Stadt Gardelegen dieser Bereich im Rahmen der schalltechnischen 
Betrachtung als Gemengelage festgelegt. Damit ist nach TA Lärm ein ge-
eigneter Zwischenwert zu bilden, wobei auf die Ausweisung einer konkreten
Zahl in der TA Lärm nicht explizit hingewiesen wird. Insoweit ist vorab zu 
klären, wer - im Falle einer solchen Festlegung - diese konkreten Beurtei-
lungswerte vorgibt. Aus unserer Sicht (des Gutachtes) liegt der berechnete 
Beurteilungspegel am IO04 deutlich näher am Immissionsrichtwert eines 
allgemeinen Wohngebiets als am Immissionsrichtwert eines Mischgebiets. 
Insofern wird der berechnete Beurteilungspegel als geeignet betrachtet und
ändert sich auch nicht durch die Ausweisung eines konkreten Zwischen-
wertes..."

Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

21.1421.1421.1421.14

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURF

21.1421.1421.1421.14

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



Innerhalb des Auslegungszeitraumes wurden von der Öffentlichkeit 
(RA Schulte, RA Fricke und Kreisanglerverein Gardelegen) Hinweise,
Anregungen oder Bedenken geäußert.
Die Stellungnahmen der o.g. Öffentlichkeit wurden unter den Punkten
19, 20 und 21 des Abwägungsvorschlages bewertet und 
abgewogen.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURF

22.22.22.22.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum
vom 31.07.2023 - 08.09.2023

BEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF



68

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF

Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             ENTWURFPLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 1. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                                     ENTWURFBEBAUUNGSPLANVERFAHREN "EINZELHANDELSSTANDORT - VOR DEM SALZWEDELER TOR"                                                                   ENTWURF

Altmarkkreis Salzwedel, Untere Naturschutzbehörde
Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB
BauGB
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